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1. Ausgangslage 

1.1. Auftrag   

Der Fachgruppe 4 "Gestaltung Entscheidprozess / Aufbau neue Organisation" wurden an der 
Kick-off-Veranstaltung die folgenden Fragestellungen bzw. Themen zur Bearbeitung übertra-
gen: 

- Rechtliche Aspekte  

- Gestaltung Entscheidprozess (Zuständigkeiten)  

- Betroffene politische Organe (Konsequenzen bezüglich der Wahlen)  

- Terminierung 

- Konzeption Überführung in neue Organisation (Phase III)   

Zusätzlich wurde von Mitgliedern der Fachgruppe 4, aber auch von der Leitung der Fach-
gruppe 3 "politische Einflussnahme" gewünscht, dass die Fachgruppe 4 zusätzlich abklärt, 
welche rechtlichen Möglichkeiten bezüglich einer grösseren Einflussnahme durch die Ge-
meindeexekutiven (strategische Führung, AKV-Prinzip, etc.) bei einer Kreisschullösung be-
stehen.  

Schnittstellen bestehen zudem zur Fachgruppe 1 "Schulqualität/Schulorganisation" im Be-
reich der Aufbauorganisation der Schulen und des Personalrechts und zur Fachgruppe 2 
"Finanzen/Liegenschaften" insoweit als die Frage, wer das Eigentum an den Schulliegen-
schaften haben soll, in erheblichem Masse rechtliche Folgefragen stellt. 

Die Fachgruppe 4 versucht, im vorliegenden Bericht die Lage möglichst vollständig darzu-
stellen und − soweit möglich − alle wesentlichen Rechtsfragen zu beantworten. Angesichts 
der zahlreichen möglichen Varianten und der offenen Fragen, die durch die andern Fach-
gruppen zu beantworten sind, ist eine Detailplanung der Überführung ins neue Modell (Pha-
se III) zum heutigen Zeitpunkt weder machbar noch zielführend. 

1.2. Untersuchte Varianten   

Gemäss Auftrag sollen im Rahmen des laufenden Projekts zwei Varianten der Neuorganisa-
tion der Aarauer und Buchser Schulen untersucht bzw. dargestellt werden: 

- Kreisschulverband Buchs-Aarau; 

- so genannte Vertragslösung. 

Hinsichtlich des Kreisschulverbands bestehen unbestrittenermassen zwei Subvarianten: 

- Schaffung des neuen Kreisschulverbands Aarau-Buchs ohne Auflösung des Kreisschul-
verbands Buchs-Rohr (KSBR), d.h. Überführung des KSBR in die neuen Aufgaben und 
Strukturen; 

- Neuschaffung des neuen Kreisschulverbands Aarau-Buchs mit vorgängiger Auflösung 
des KSBR. 

Hinsichtlich der vertraglichen Zusammenarbeit von Gemeinden im Schulbereich können im 
Kanton Aargau drei verschiedene rechtliche bzw. organisatorische Formen unterschieden 
werden: 
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a. Gemeinsame Schule (mit gemeinsamer Schulpflege und gemeinsamen Strukturen), wel-
che durch Vertrag statt durch Gemeindeverband errichtet wird (§ 56 Schulgesetz1); 

b. Getrennte Schulen in jeder Gemeinde, mit eigener Schulpflege, aber gezielte Zusam-
menarbeit im Bereich Kindergarten und Volksschule (§§ 56a und 57 Schulgesetz); 

c. Getrennte Schulen in jeder Gemeinde, mit eigener Schulpflege ohne Zusammenarbeit im 
Bereich Kindergarten und Volksschule, aber mit vertraglicher Zusammenarbeit in beson-
deren Schulfragen (z.B. Musikschule, Schulsozialarbeit, Schulräume). 

Bei einer systematischen Betrachtung des Schulgesetzes fallen die Formen a und b unter 
den Begriff der Kreisschule. Die Formen b und c können miteinander kombiniert werden. 

Im Vorliegenden Projekt wird unter Vertragslösung ein Modell verstanden, das die Formen b 
und/oder c umfasst.  

1.3. Bestehende Behördenorganisation 

1.3.1.  Kommunalbehörden der Stadt Aarau 

Die Stadt Aarau verfügt über einen 50-köpfigen Einwohnerrat (Parlament), der im Verhält-
niswahlverfahren (Proporz) auf eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt wird (§ 11 Gemeinde-
ordnung), und über einen 7-köpfigen Stadtrat2 (Exekutive) der im Mehrheitswahlverfahren 
(Majorz) auf eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt wird (§ 31 Gemeindeordnung). 

Die Geschäfte des Einwohnerrats werden durch den Stadtrat vorbereitet und durch eines 
seiner Mitglieder vertreten (§ 23 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung). Werden Schulangelegen-
heiten behandelt, wohnt der Einwohnerratssitzung zusätzlich ein Mitglied der Schulpflege bei 
(§ 23 Abs. 3 Gemeindeordnung). 

Dem Stadtrat unterstellt ist die Stadtverwaltung. 

Zu den Schulbehörden der Stadt Aarau siehe Ziffer 1.3.2. 

1.3.2.  Schulbehörden der Stadt Aarau 

Die Schulpflege ist durch die kantonale Schulgesetzgebung vorgegeben (§ 69 ff. Schulge-
setz). Die Schulpflege hat im Bereich der Volksschule Exekutivaufgaben und tritt im Umfang 
dieser Aufgaben an die Stelle des Stadtrats. Die Schulpflege ist verantwortlich für die Füh-
rung des Kindergartens sowie der Volksschule und beaufsichtigt die private Schulung (§ 71 
Abs. 1 Schulgesetz). Sie trifft alle Entscheidungen, die mit einem ordentlichen Rechtsmittel 
angefochten werden können. Die 7 Mitglieder der Schulpflege werden ebenfalls von den 
Stimmberechtigten der Stadt Aarau gewählt (§ 3 Abs. 2 Bst. c Gemeindeordnung). Die 
Schulleitung führt die Schule operativ und entlastet die Schulpflege. Sie nimmt die interne 
Qualitätssicherung und -entwicklung wahr und ist der Schulpflege unterstellt. Die Schullei-
tung besteht aus einer Gesamtschulleiterin bzw. einem Gesamtschulleiter sowie den Leite-
rinnen und Leitern der Teilschulen. Die Detailaufgaben von Schulpflege und Schulleitung 
sind kantonal auf Verordnungsstufe geregelt.3 

Die Schulpflege verfügt über eine Assistenz und über ein eigenes Sekretariat. Die Ge-
schäftsleitung (Schulleitung) verfügt ebenfalls über eine Assistenz. 

                                                      
 
1
 SAR 401.100. 

2
 In der geltenden Gemeindeordnung wird der Stadtrat als "Gemeinderat" bezeichnet; mit einer Teilre-

vision, die am 3. März 2013 zur Abstimmung gelangt, wird die Terminologie angepasst. 
3
 Verordnung zur geleiteten Schule, SAR 401.115. 
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Die Schulorganisation der Stadt Aarau kennt zusätzlich einen Elternbeirat. Dieser stützt sich 
auf ein Reglement der Schulpflege4. Die kantonale Schulgesetzgebung schreibt keine El-
ternbeiräte vor, sondern nur eine Elternversammlung (§ 36 Abs. 3 Schulgesetz). 

Weiter besteht der Aarauer Lehrerinnen- und Lehrerkonvent (ALK), der die Anliegen der Leh-
rerschaft gegenüber der Schulpflege und der Schulleitung vertritt. Es handelt sich dabei nicht 
etwa um die Lehrerkonferenz im Sinne von § 47 Schulgesetz, sondern um ein Mitwirkungs-
gremium im Sinne von § 39 des Gesetzes über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL)5. 

Besonders organisiert ist die Musikschule Aarau, welche auf einem eigenen kommunalen 
Reglement basiert.6 Die Exekutivaufgaben sind zwischen Stadtrat und Schulpflege aufgeteilt 
(§ 3 des Reglements). Die der Musikschule zugehörige Musikkommission wird von der 
Schulpflege gewählt (§ 3 Abs. 2 des Reglements). 

1.3.3.  Kommunalbehörden der Gemeinde Buchs 

Die Gemeinde Buchs verfügt über einen 40-köpfigen Einwohnerrat (Parlament), der im Ver-
hältniswahlverfahren (Proporz) auf eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt wird (§ 12 Ge-
meindeordnung), und über einen 5-köpfigen Gemeinderat (Exekutive) der im Mehrheitswahl-
verfahren (Majorz) auf eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt wird (§ 32 Gemeindeordnung). 

Die Geschäfte des Einwohnerrats werden durch den Gemeinderat vorbereitet und durch ei-
nes seiner Mitglieder vertreten (§ 24 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung). 

Da sämtliche Aufgaben im Bereich Kindergarten und Volkschule im Gemeindegebiet von 
Buchs vom Kreisschulverband Buchs-Rohr (KSBR) wahrgenommen werden, verfügt die 
Gemeinde Buchs nicht über eine eigene Schulorganisation bzw. eigene Schulbehörden. 

1.3.4. Behörden des Kreisschulverbands Buchs-Rohr (KSBR) 

Der Kreisschulrat (Abgeordnetenversammlung) ist das oberste Organ des Verbandes und 
besteht aus Vertretern/Vertreterinnen der Gemeinde Buchs und der Stadt Aarau Ortsteil 
Rohr. Er wird für die Dauer von 4 Jahren durch die Stimmberechtigten jeder Verbandsge-
meinde an der Urne gewählt (§ 15 Abs. 6 KSBR-Satzung). Diesbezüglich besteht ein Wider-
spruch zu § 32 Abs. 2 Bst. n der GO der Stadt Aarau, wo festgehalten wird, dass der Stadtrat 
von Aarau die Delegierten in alle Gemeindeverbände wähle.  Der Kreisschulrat besteht aus 
Vertreterinnen bzw. Vertretern der Verbandsgemeinden, wobei jeder Gemeinde pro 750 
Einwohnende eine Vertreterin bzw. ein Vertreter zusteht (§ 15 KSBR-Satzung). Für Aarau 
betrifft dies eine Vertreterin bzw. ein Vertreter pro 750 Einwohner der im Ortsteil Rohr woh-
nenden Bevölkerung. Zusätzlich delegieren der Gemeinderat Buchs und der Stadtrat Aarau 
je 1 Mitglied in den Kreisschulrat (§ 15 Abs. 4 KSBR-Satzung). 

Die Kreisschulpflege besteht aus 5 Vertreterinnen bzw. Vertretern der Schulverbandsge-
meinden.7 Die Amtsperiode dauert vier Jahre und die Wahl erfolgt durch den Kreisschulrat. 
Die Kreisschulpflege konstituiert sich selbst. 

                                                      
 
4
 Reglement für die Elternmitwirkung an der Schule Aarau. 

5
 SAR 411.200. 

6
 Reglement über die Musikschule der Stadt Aarau (eine Totalrevision dieses Reglements wurde im 

Einwohnerrat Aarau im Januar 2013 abgelehnt). 
7
 Gemäss § 19 Abs. 1 KSBR-Satzung aus 5-9 Vertreterinnen bzw. Vertretern der Verbandsgemein-

den, wobei jeder Verbandsgemeinde eine Mindestvertretung von 2 Mitgliedern zusteht. 
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Die Schulleitung besteht aus einem Schulleiter und 7 Bereichsleitungen. Der Schulleiter setzt 
die strategischen Vorgaben der Schulpflege um und führt die Kreisschule Buchs-Rohr opera-
tiv. Er sorgt für eine auftrags- und zielorientierte Führung der Kreisschule. Der Schulleiter 
fördert und sichert die Unterrichtsqualität und erstattet der Schulpflege regelmässig Bericht. 
In der Hauptverantwortung des Schulleiters liegen: Personalführung (Bereichsleitungen, 
Lehrpersonen, Schulsozialarbeit, Sekretariat), Urlaube Lehrpersonen und Schüler, Strafwe-
sen (Disziplinarausschuss), Betreuung aller Schulhäuser und Kindergärten, Führen der Ar-
beitsgruppen, Vertretung der Schule nach aussen. In rein administrativen Angelegenheiten 
wird die Schulleitung durch den Bereichsleiter Administration und das Schulsekretariat unter-
stützt. In allen Schulhäusern, Sporthallen und Kindergärten der KSBR üben Hauswarte ihre 
Aufgabe aus; sie gehören zur Bereichsleitung Administration. 

1.4. Bestehende personalrechtliche Situation 

1.4.1.  Lehrkräfte 

Die Lehrkräfte des Kindergartens und der Volksschule sind im Kanton Aargau durchwegs 
nach GAL angestellt. Bei einem Wechsel der Schule oder des Schulträgers verändert sich 
somit für die Lehrkräfte personalrechtlich grundsätzlich nichts. 

Lehrpersonen an Kindergärten und an der Volksschule sind formell Angestellte der entspre-
chenden Gemeinde bzw. des Gemeindeverbands (§ 44 GAL). Die Gemeinde bzw. der Ge-
meindeverband ist verpflichtet, sich bei der Anstellung von Lehrpersonen an ihren Schulen 
an die Vorgaben des Kantons zur Stellenbewirtschaftung zu halten. Allenfalls können die 
Träger der Schulen mit Zustimmung des Regierungsrats zusätzliche Lehrkräfte anstellen, 
wenn sie die Kosten übernehmen und die Anstellung den kantonalen Lohn- und Qualitäts-
vorgaben entspricht. 

Werden aus organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen ganze Organisationseinheiten 
aufgehoben oder andere Umstrukturierungen vorgenommen, muss ein Sozialplan ausgear-
beitet werden (§ 10 Abs. 6 GAL). 

1.4.2.  Lehrkräfte der Musikschulen 

Für die Musiklehrkräfte an der Musikschule der Stadt Aarau, die nicht gleichzeitig als ordent-
liche Lehrkräfte nach GAL angestellt sind, gilt ein besonderes reglementarisches Personal-
recht (und nicht etwa das allgemeine Personalrecht für städtische Angestellte).8 Die Anstel-
lung erfolgt gemeinsam durch Stadtrat und Schulpflege. 

Die Musiklehrkräfte der Musikschule des KSBR, die nicht gleichzeitig als ordentliche Lehr-
kräfte nach GAL angestellt sind, werden nach dem Personalrecht des KSBR angestellt (vgl. 
Ziffer 1.3.5).9  

                                                      
 
8
 Reglement über das Anstellungsverhältnis der Musiklehrerinnen und Musiklehrer an den städtischen 

Schulen (eine Totalrevision bzw. Aufhebung dieses Reglements wurde im Einwohnerrat Aarau im 
Januar 2013 abgelehnt).  
9
 Das Personalreglement KSBR (Art. 1 Abs. 2 Personalreglement KSBR) verweist auf das Musikschul-

reglement KSBR, dessen Anhang, der nur einige Detailfragen regelt, dann wiederum auf das Perso-
nalreglement KSBR). 
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1.4.3.  Schulsozialarbeit 

In der Stadt Aarau ist die Schulsozialarbeit eine Sektion der Sozialen Dienste.10 Das Perso-
nal der Schulsozialarbeit ist demnach nach dem für das städtische Personal geltenden Per-
sonalrecht angestellt (vgl. Ziffer 1.3.4). 

Beim KSBR sind die Schulsozialarbeiterinnen bzw. Schulsozialarbeiter vom Gemeindever-
band angestellt. Es gilt für sie das Personalrecht des KSBR (vgl. Ziffer 1.3.5). 

1.4.4.  Übriges Personal der städtischen Schulen Aarau und der Stadt Aarau 

Soweit es sich nicht um Lehrkräfte handelt, ist das Personal der städtischen Schulen Aarau 
nach städtischem Personalrecht11 öffentlich-rechtlich (§ 3 PR) angestellt.  

Einige wenige Aushilfen mit kleinen Pensen sind nach Obligationenrecht angestellt. 

1.4.5.  Übriges Personal des KSBR 

Für das Personal des KSBR gilt das Personalreglement KSBR. Das Anstellungsverhältnis 
des Personals ist öffentlich-rechtlich und wird durch einen individuellen Anstellungsvertrag 
begründet (Art. 3 Abs. 1 Personalreglement KSBR). Anstellungsbehörde ist die Kreisschul-
pflege (Art. 4 Personalreglement KSBR). 

1.5. Bestehende Situation bei den Schul- und Verwaltungsräumen 

1.5.1.  Städtische Schulen Aarau 

Die Schulliegenschaften der Stadt Aarau gehören alle zum Verwaltungsvermögen der 
Stadt.12 

Die Schulverwaltung ist in einer Liegenschaft der Stadt eingemietet, welche zum Finanzver-
mögen gehört (Haus "Hammer").13 

Das Schulmobiliar steht im Eigentum der Stadt Aarau, welche auch den Unterhalt und den 
Ersatz finanziert.14 

Im Übrigen wird auf die Abklärungen der Fachgruppe Liegenschaften und Finanzen verwie-
sen. 

1.5.2.  KSBR 

Die Grundstücke stehen zum grössten Teil im Eigentum der Verbandsgemeinden. Mit 
Dienstbarkeitsvertrag vom 20. Juni 2002 wurden sämtliche Gebäude mittels Baurecht (un-
selbständige Dienstbarkeiten) in das Eigentum der KSBR übertragen.15 In denjenigen Fällen, 
in denen der Umschwung der Schulgebäude ausschliesslich für Schulzwecke genutzt wor-

                                                      
 
10

 Siehe http://www.aarau.ch/documents/Soziale_Dienste.pdf. 
11

 Personalreglement für die Stadtverwaltung Aarau (PR), Personalverordnung für die Stadtverwaltung 
Aarau (PV). 
12

 Mailauskunft der Stadtverwaltung Aarau. 
13

 Abklärungen der Stadtverwaltung Aarau. 
14

 Abklärungen der Sektion Liegenschaften der Stadt Aarau z.Hd. der Fachgruppe Liegenschaften und 
Finanzen (Stand: 01.02.2013). 
15

 Abklärungen der Sektion Liegenschaften der Stadt Aarau z.Hd. der Fachgruppe Liegenschaften und 
Finanzen (Stand: 01.02.2013). 

http://www.aarau.ch/documents/Soziale_Dienste.pdf
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den ist, sind Benützungsrechte für die gesamte Fläche der Einzelparzellen eingeräumt wor-
den. 

Der Doppelkindergarten Post (Hinterdorf, Postweg 5) befindet sich mit einem unselbstständi-
gen Baurecht auf einem Grundstück der Reformierten Kirchgemeinde Buchs-Rohr.16 Für den 
sich noch in Entstehung befindlichen Kindergarten Rösslimattweg besteht am Grundstück 
der Migros-Pensionskasse lediglich ein Benützungsrecht (ca. 483 m2) und ein Fusswegrecht 
für den direkten Zugang.17 

Die KSBR ist zudem in den folgenden Liegenschaften von Dritteigentümern eingemietet: 

- Brummelmattstrasse 5, Buchs (GastroSocial Pensionskasse); Kündigungsfrist 6 Monate, 
jeweils auf Ende Juli; 

- Hauptstrasse 37c, Aarau Rohr (Regimo), feste Miete bis 31.07.2018, dann Kündigungs-
frist 6 Monate (mithin erstmals kündbar auf 31.07.2018); 

- Hauptstrasse 60, Aarau Rohr (Stadt Aarau); Kündigungsfrist 3 Monate; 

Das Schulmobiliar steht im Eigentum des KSBR, welcher auch den Unterhalt und den Ersatz 
finanziert.18 

Im Übrigen wird auf die Abklärungen der Fachgruppe Liegenschaften und Finanzen verwie-
sen. 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

2.1. Auflösung des KSBR 

2.1.1.  Allgemeine Rechtsfragen 

Verschiedene Szenarien für die künftige Schulorganisation Stadt Aarau und Gemeinde 
Buchs (ein möglicher Weg zu einem neuen Kreisschulverband, vgl. Ziffer 2.2.2, Vertragslö-
sung, vgl. Ziffer 2.3) bedingen die (vorgängige) Auflösung des KSBR. Mithin stellt sich die 
Frage, wie der KSBR rechtlich korrekt aufzulösen ist. 

Die Auflösung eines Gemeindeverbands bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Ver-
bandsgemeinden sowie des Regierungsrates (§ 82 Abs. 2 Gemeindegesetz19). Da es im 
KSBR nur 2 Verbandsgemeinden gibt, ist die Zustimmung beider Verbandsgemeinden not-
wendig (siehe auch § 44 Abs. 1 KSBR-Satzung). Zustimmen müssen die nach der Gemein-
deordnung zuständigen Organe der Verbandsgemeinden (§ 44 Abs. 1 KSBR-Satzung). In 
der Stadt Aarau ist der Einwohnerrat unter Vorbehalt des fakulativen Referendums zustän-
dig, dem obligatorischen Referendum unterliegt nur der Beitritt zu einem Gemeindeverband 
(§ 4 Bst. e Gemeindeordnung), nicht aber auch Beschlüsse hinsichtlich Austritt oder hinsicht-
lich Aufhebung des Gemeindeverbands. Für die Gemeinde Buchs gilt das Gleiche (§ 4 Bst. e 
Gemeindeordnung). In beiden Gemeinden könnte der Einwohnerrat den Beschluss auch 
freiwillig der Volksabstimmung unterstellen und so eine Volksabstimmung über die Auflösung 
des KSBR ermöglichen (gleich lautende § 5 Abs. 1 beider Gemeindeordnungen). Erforderlich 
ist weiter die gemeinsame Zustimmung des Departements Volkswirtschaft und Inneres (§ 82 
Abs. 2 GG i.V.m. § 1 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die Delegation von Kompetenzen des 

                                                      
 
16

 Liegenschaft Buchs (AG) / 570, CH 81528 82372 26. 
17

 Liegenschaft Buchs (AG) / 129, CH 38802 35272 50. 
18

 Abklärungen der Sektion Liegenschaften der Stadt Aarau z.Hd. der Fachgruppe Liegenschaften und 
Finanzen (Stand: 01.02.2013). 
19

 Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz), SAR 171.100. 
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Regierungsrates vom 8. November 198220) und des Fachdepartements (hier Departement 
Bildung, Kultur und Sport). Diese ist für die Auflösung konstitutiv. 

Zu beachten ist, dass die Auflösung eines Gemeindeverbands im Kanton Aargau an die Vo-
raussetzung geknüpft ist, dass "sein Zweck unerfüllbar oder hinfällig geworden ist oder ein 
besser geeigneter Rechtsträger an dessen Stelle tritt" (§ 82 Abs. 2 Gemeindegesetz). Die 
Auflösung bedarf somit im Hinblick auf die kantonale Genehmigung einer qualifizierten Be-
gründung. Diesbezüglich wird im entsprechenden Antrag an die kantonale Genehmigungs-
behörde auszuführen sein, dass die Situation der Stadt Aarau mit zwei Schulträgern im Ge-
meindehoheitsgebiet unbefriedigend ist, dass die Auflösung des KSBR das Ergebnis eines 
grösseren Reorganisationsprojekts mit externer Begleitung ist und dass der Kanton selbst im 
Rahmen der Fusion darauf hinwies, dass der KSBR nur eine Übergangslösung sein könne21. 

Nach Rechtskraft des Auflösungsbeschlusses muss der KSBR rückabgewickelt werden (§ 44 
Abs. 2 KSBR-Satzungen). Eine direkte Übertragung von Rechten oder von Vermögen auf 
einen anderen Gemeindeverband oder auf eine Verbandsgemeinde kann nicht beschlossen 
werden; ein solcher findet nur statt, wenn die Satzungen des Gemeindeverbands dies bei 
der Auflösung bereits vorsehen (vgl. z.B. § 44 Abs. 2 KSBR-Satzungen). Die Rückabwick-
lung des KSBR besteht insbesondere in folgendem: 

- Auflösung der Anstellungsverhältnisse der Lehrkräfte und des übrigen Personals des 
Verbands; 

- Rückführung der Schulanlagen in das Eigentum jener Verbandsgemeinde, auf deren 
Gemeindegebiet sich diese Befinden nach den bei der Gründung geltenden Regeln (§ 44 
Abs. 2 KSBR-Satzungen). Betroffen sind die in § 33 Abs. 1 KSBR-Satzungen genannten 
Schulanlagen sowie allenfalls seit der Verbandsgründung neu erstellte Schulanlagen. Da 
bei allfälligen Investitionen diese nach § 33 Abs. 2 KSBR-Satzungen von den beiden 
Verbandsgemeinden getragen wurden, erscheint eine Schätzung des Wertes der Lie-
genschaften aus der Sicht des sich auflösenden KSBR nicht notwendig, da diese ohne 
Einfluss auf die Liquidationsrechnung ist.22 

- Rückabwicklung von Verträgen, namentlich der bestehenden Mietverträge; es kann auch 
versucht werden, eine Vertragsübertragung (durch Vertragsänderung oder durch Ver-
tragsauflösung und neuen Mietvertrag als Nachmieter) auf den jeweils neuen Schulträger 
zu erwirken. 

- Erstellen einer Liquidationsrechnung und Verteilung von Liquidationsgewinn bzw. Liqui-
dationsverlust (§ 44 Abs. 2 KSBR-Satzungen). Diese Aufgabe muss allenfalls durch ein 
externes Treuhandunternehmen ausgeführt werden. 

2.1.2.  Berücksichtigung laufender Amtsdauern im Besonderen 

Näher zu prüfen ist, ob es rechtlich tatsächlich zulässig ist, eine bestehende Schulpflege 
"vorzeitig", d.h. vor Ablauf der ordentlichen Amtsdauer von 4 Jahren gemäss § 70 der Kan-
tonsverfassung (KV)23 durch eine neue Kreisschulpflege abzulösen (Verbandslösung) bzw. 

                                                      
 
20

 SAR 153.111 
21

 Als Organ des Kantons hat das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI) im Rahmen der 
Fusion der Gemeinden Aarau und Rohr darauf hingewiesen, dass die bestehende Lösung mit dem 
KSBR nur übergangsrechtlich bestehen bleiben kann. 
22

 Eine andere Frage ist, ob die Gemeinden Aarau und Buchs allenfalls zwecks Berichtigung ihrer 
Bilanz trotzdem eine solche Schätzung des Liegenschaftswerts benötigen; unter HRM 2 wäre eine 
solche wohl notwendig. 
23

 SAR 110.000. 
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ob es zulässig ist, die bisherige Kreisschulpflege in Buchs vorzeitig durch eine Schulpflege 
zu ersetzen (Vertragslösung). In der Antwort zur grossrätlichen Interpellation Scholl (Nr. 
08.201) betreffend Zusammenlegung Amts-/Rechnungsjahr wird ausgeführt, dass Änderun-
gen in den wesentlichen Elementen von auf Amtsdauer gewählten Mandatsträgern vor Be-
ginn der Amtsdauer in Kraft treten müssen, weil solche Änderungen während der Amtsdauer 
einen Widerruf der Rahmenbedingen darstellen, die für die Begründung der Kandidatur bzw. 
Wahl massgebend waren. Zudem hat die Gemeindeabteilung des Departements Volkswirt-
schaft und Inneres (DVI) im Hinblick auf die Gemeindewahlen 2010/13 darauf hingewiesen, 
dass für Gemeinden, die sich während der Amtsperiode zusammenschliessen, explizit die 
Wahl der Behörden allenfalls auf eine verkürzte Amtsdauer vorzusehen ist und die Aus-
schreibung der Wahlen mit einem entsprechenden Publikationstext zu versehen sind. Die 
Auslegung von § 70 KV in der Praxis ist mithin offener, als es der Verfassungstext und seine 
Kommentierung24 vermuten lassen. Es darf davon ausgegangen werden, dass die Auflösung 
des KSBR zu Gunsten eines neuen Schulorganisationsmodells der Gemeinden Aarau und 
Buchs auch innerhalb der vierjährigen Amtsdauer zulässig ist, wenn die mögliche Auflösung 
vor den Gesamterneuerungswahlen angekündigt wurde25. 

2.2. Schaffung eines Kreisschulverbands Aarau-Buchs 

2.2.1.  Vorgehen ohne Auflösung des KSBR (Änderung KSBR) 

Mit dem KSBR besteht bereits heute ein Träger für den Kindergarten und die Volksschule, 
an welchem die Gemeinden Aarau und Buchs (und nur diese Gemeinden) beteiligt sind. Es 
bietet sich somit an, einen neuen Kreisschulverband durch die geografische Ausweitung des 
Tätigkeitsgebiets des KSBR auf das gesamte Gebiet der Stadt Aarau zu schaffen. Damit 
erspart man sich eine umständliche und kostspielige Liquidation des bestehenden Gemein-
deverbands. 

Die Umwandlung bzw. Erweiterung des KSBR bedarf einer grösseren Teilrevision der KSBR-
Satzungen; mindestens §§ 2, 3, 15 Abs. 2, 19 Abs. 2, 31, 33 Abs. 2 und 3, 36, 37 Abs. 2, 39 
Abs. 2, 40 Abs. 3 und 42 Abs. 2 müssen geändert werden. Gleichzeitig stellt sich die Frage, 
ob die Behördenorganisation des Gemeindeverbands angepasst werden soll (siehe auch 
Ziffer 2.2.3). Eine wichtige im Rahmen der Teilrevision der KSBR-Satzungen zu lösende 
Frage ist der Umgang mit den Schulliegenschaften der Stadt Aarau, die heute nicht dem 
Gemeindeverband gehören: Es muss geklärt werden, ob diese in das Eigentum des erwei-
terten Kreisschulverbands übergehen (was § 53 Abs. 1 i.V.m. § 56 Abs. 2 Schulgesetz bei 
einer engen Auslegung nahelegen und dem bisherigen Modell des KSBR entspricht) oder ob 
die Schulanlagen, im Eigentum der Stadt Aarau verbleiben, von dieser aber dem Kreisschul-
verband zu noch zu definierenden Konditionen zur dauernden Nutzung zur Verfügung ge-
stellt werden. Weiter muss auch die Variante geprüft werden, ob im Rahmen der Reorgani-
sation des KSBR und dessen Überführung zum neuen Kreisschulverband alle Schulliegen-
schaften aus dem Verband ausgegliedert und an die Gemeinden zurückgehen sollen. 

Schnittstelle: Input Fachgruppe 2 notwendig (Welche Variante bei den Schulliegenschaften?) 

                                                      
 
24

 Vgl. KURT EICHENBERGER, Verfassung des Kantons Aargau, Textfassung mit Kommentar, Aarau 
1986, § 70, Rz. 6. 
25

 D.h. wenn bereits in der Wahlausschreibung auf eine mögliche Neuorganisation hingewiesen wur-
de. 
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Hinsichtlich der Änderungen der KSBR-Satzungen bestehen innerhalb der Satzungen zwei 
widersprüchliche Bestimmungen: 

- Gemäss § 6 Bst. a KSBR-Satzungen bedürfen Satzungsänderungen mit finanziellen 
Auswirkungen der Volksabstimmung durch die Gesamtheit der Stimmberechtigten der 
beiden Verbandsgemeinden. 

- Gemäss § 41 Abs. 2 KSBR-Satzungen bedürfen Satzungsänderungen mit finanziellen 
Auswirkungen "der Zustimmung der nach Gemeindeordnung zuständigen Organe der 
Verbandsgemeinden". In beiden Verbandsgemeinden unterstehen Beschlüsse über wie-
derkehrende Ausgaben von mehr als CHF 150'000.- dem obligatorischen Referendum 
(gleichlautende § 4 Bst. g beider Gemeindeordnungen26). Das die Erweiterung des Ein-
zugsgebiets des KSBR auf das gesamte Stadtgebiet von Aarau für den Gemeindever-
band jährlich Mehrkosten von über CHF 150'000.- generieren wird, ist offensichtlich. Mit-
hin würden nach § 41 Abs. 2 KSBR-Satzungen die Stimmberechtigten der beiden Ver-
bandsgemeinden über die Satzungsänderung beschliessen. 

Der Widerspruch beschränkt sich im vorliegenden Fall somit auf die Frage, ob die Mehrheit 
der Gesamtheit der Stimmberechtigten der beiden Gemeinden oder je (in jeder Gemeinde) 
die Mehrheit der Stimmberechtigten erforderlich ist. § 55 Schulgesetz legt nahe, dass die 
Mehrheit der Stimmberechtigten beider Gemeinden erforderlich ist. Sowohl in der Stadt Aar-
au wie in der gemeinde Buchs sind somit Gemeindeabstimmungen durchzuführen, was die 
vorgängige Beratung des Geschäfts durch die Einwohnerräte bedingt (§ 12 Bst. b Gemein-
deordnung Aarau; § 13 Bst. b Gemeindeordnung Buchs). 

In der Stadt Aarau muss die obligatorische Volksabstimmung mit den zwingend an der Ge-
meindeordnung vorzunehmenden Änderungen verbunden werden. Dies betrifft nur § 3 Abs. 
2 Bst. c,  § 23 Abs. 3 und eventuell § 32 Abs. 2 Bst. n. Alle allenfalls notwendigen Änderun-
gen in nachgelagerten Rechtserlassen der Stadt Aarau können als Folgearbeiten zum 
Volksbeschluss zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden und liegen in der Zu-
ständigkeit des Einwohnerrats (ggf. mit fakultativem Referendum) oder des Gemeinderats. 

In der Gemeinde Buchs sind keine Änderungen an der Gemeindeordnung notwendig. 

Die Schulpflege der Stadt Aarau muss aufgelöst werden; es wird auf Ziffer 2.1.2 verwiesen. 

2.2.2.  Vorgehen mit Schaffung eins neuen Kreisschulverbands mit Auflösung des 
KSBR 

Bei diesem Vorgehen ist vorab die Auflösung des KSBR zu beschliessen; es wird auf Ziffer 
2.1 verwiesen. Die Liquidation des KSBR nach dem Auflösungsbeschluss und der Aufbau 
eines neuen Gemeindeverbands können grundsätzlich parallel abgewickelt werden. Hinsicht-
lich der Schulhausliegenschaften können auch vorübergehende Nutzungsvereinbarungen 
getroffen werden.  

Gemäss § 55 Schulgesetz entscheiden die Stimmbürger über die Errichtung und Führung 
von Kreisschulen durch Beitritt zu einem Kreisschulverband oder durch Abschluss von Ver-
trägen. Gemäss Botschaft des Grossen Rates27, bedeutet dies minimal Beschluss durch 
Einwohnerrat und fakultatives Referendum. Beschlüsse über den Beitritt zu einem Gemein-
deverband – nicht aber Gemeindeverträge – unterliegen allerdings gemäss den gleichlau-
                                                      
 
26

 Am 3. März 2013 stimmen die Stimmberechtigten der Stadt Aarau über eine Erhöhung dieser Kom-
petenz auf CHF 300'000.- ab. Bei Annahme dieser Vorlage sind die Kompetenzgrenzen in den beiden 
Gemeinden unterschiedlich. Es stellt sich sodann die Frage, ob die Erhöhung dieses Schwellenwerts 
vorliegend von Bedeutung sei. 
27

 GR 99 167, S. 27. 
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tenden § 4 Bst. e der Gemeindeordnungen von Aarau und Buchs dem obligatorischen Refe-
rendum. 

Damit nicht der KSBR aufgelöst, aber keine Nachfolgeorganisation geschaffen wird, müssten 
die beiden Volksbeschlüsse miteinander entsprechend verknüpft werden. Dies kann dadurch 
erfolgen, dass die beiden Beschlüsse zu einem zusammengefasst und gleichzeitig zur Ab-
stimmung gebracht werden28 oder dass der Auflösungsbeschluss betreffend KSBR mit der 
Klausel versehen wird, dass die Exekutiven von Aarau und Buchs den Beschluss in Kraft 
setzen können, sobald die geeignete Nachfolgeorganisation beschlossen ist. 

In der Stadt Aarau muss die obligatorische Volksabstimmung mit den zwingend an der Ge-
meindeordnung vorzunehmenden Änderungen verbunden werden. Dies betrifft nur § 3 Abs. 
2 Bst. c,  § 23 Abs. 3 und eventuell § 32 Abs.2 Bst. n. Alle allenfalls notwendigen Änderun-
gen in nachgelagerten Rechtserlassen der Stadt Aarau können als Folgearbeiten zum 
Volksbeschluss zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden und liegen in der Zu-
ständigkeit des Einwohnerrats (ggf. mit fakultativem Referendum) oder des Gemeinderats. 

In der Gemeinde Buchs sind keine Änderungen an der Gemeindeordnung notwendig. 

Die Schulpflege der Stadt Aarau muss aufgelöst werden; es wird auf Ziffer 2.1.2 verwiesen. 

Hinsichtlich der Realisierbarkeit dieses Vorgehens muss darauf hingewiesen werden, dass 
die Auflösung eines Gemeindeverbands im Kanton Aargau an die Voraussetzung geknüpft 
ist, dass "sein Zweck unerfüllbar oder hinfällig geworden ist oder ein besser geeigneter 
Rechtsträger an dessen Stelle tritt" (§ 82 Abs. 2 Gemeindegesetz). Es wird auf  Ziffer 2.1.1 
verwiesen. 

2.2.3.  Möglichkeiten der Einflussnahme der Gemeinden im Kreisschulverband 

Die Gemeindegesetzgebung lässt bei der Errichtung und Ausgestaltung von Gemeindever-
bänden einen gewissen Organisationsspielraum (siehe § 74 f. Gemeindegesetz). Es steht 
den errichtenden Gemeinden frei, ob sie in den Satzungen eine Abgeordnetenversammlung 
vorsehen wollen (§ 78 Bst. a Gemeindegesetz). Wenn die Satzungen keine Abgeordneten-
versammlung vorsehen, werden die Mitglieder des Vorstands von den Gemeinderäten der 
Verbandsgemeinden gewählt (§ 80 Abs. 2 Gemeindegesetz). Diese können über die direkte 
Wahl des Vorstands somit einen erheblichen Einfluss auf den Gemeindeverband ausüben, 
beispielsweise dadurch, dass Mitglieder der Gemeinderäte in den Vorstand gewählt werden. 
Bei einem Gemeindeverband ohne Abgeordnetenversammlung wird auch die Kontrollstelle 
durch die Gemeinderäte der Verbandsgemeinde gewählt (§ 81 Abs. 1 i.V.m. § 80 Abs. 2 
Gemeindegesetz). 

Bei einer Abgeordnetenversammlung besteht über deren Wahlmodus eine Möglichkeit zur 
Stärkung der Einflussnahme der Verbandsgemeinden. Die Satzungen sowie die Gemeinde-
ordnungen können vorsehen, dass die Mitglieder der Abgeordnetenversammlung durch die 
Gemeindeexekutiven und/oder Einwohnerräte gewählt werden. 

2.3. Vertragslösung 

Bei diesem Vorgehen ist vorab die Auflösung des KSBR zu beschliessen; es wird auf Ziffer 
2.1 verwiesen. Das konkrete Vorgehen zum Aufbau einer Vertragslösung hängt anschlies-
send davon ab, welche rechtlichen bzw. organisatorischen Formen (Ziff. 1.2) das gewählte 
Vertragsmodell konkret umfasst. 

                                                      
 
28

 Die Einheit der Materie wird angesichts der Tatsache, dass beide Beschlüsse das gleiche Reorga-
nisationsprojekt betreffen, gewahrt. 
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Von Seiten der Fachgruppe 1 liegen bisher keine konkreten integralen Modelle für die Auf-
bau- und Ablauforganisation der Schulen im Vertragsmodell vor. Die Fachgruppe 1 führt in 
grundsätzlicher Hinsicht lediglich folgendes aus: "Die finanziellen und räumlichen Konse-
quenzen der regulären Schulangebote sind betreffend der Lösungsvarianten Verband- und 
Vertragslösung auf der Basis des metron Berichtes mit der FG Finanzen zu erarbeiten."29 
Der Bericht der metron30, auf welchen verwiesen wird, lässt ebenfalls wenig bis keine konkre-
te Rückschlüsse auf die vorgesehene Schulorganisation bei der Vertragslösung zu (der Be-
richt befasst sich auftragsgemäss primär mit Schulraumfragen). Der Bericht spricht lediglich 
von einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Aarau und der Gemeinde Buchs und von 
flexibleren Schulkreisgrenzen.31 

Hinsichtlich bestimmter Sonderfragen äussert sich die Fachgruppe 1 auch zur Organisation 
im Vertragsmodell: 

- Sonderpädagogik: "Gilt die Prämisse des vergleichbaren Schulangebotes, so ist diese 
bei der Vertragslösung lediglich dann einlösbar, wenn Buchs auf IHP umstellt."32 

- Schulsozialarbeit: "Bei der Vertragslösung liegt es grundsätzlich in der Verantwortung der 
jeweiligen Gemeinde die SSA zu organisieren, bzw. jede Gemeinde organisiert ihre SSA 
für die Schulhäuser auf ihrem Gemeindegebiet unabhängig"33 Mithin ist davon auszuge-
hen, dass in diesem Bereich keine vertragliche Zusammenarbeit erfolgen soll. 

- Musikschule: "Bei einer Vertragslösung führen beide Gemeinden im Rahmen ihrer 
Schulorganisation eine unabhängige Musikschule mit eigener Angebot- und Preisgestal-
tung. Bezüglich des  Schüleraustausches kann an die aktuellen Regelungen angeknüpft 
werden."34 Mithin ist davon auszugehen, dass in diesem Bereich keine vertragliche Zu-
sammenarbeit erfolgen soll. 

Wenn es − wie vorstehend erwähnt − bei der vertraglichen Zusammenarbeit primär um den 
Schüleraustausch und um die Verschiebung von Schulkreisgrenzen über die Gemeinde-
grenzen hinweg geht, dann bewegt man sich im Vertragsmodell b (getrennte Schulen in je-
der Gemeinde, mit eigener Schulpflege, aber gezielte Zusammenarbeit im Bereich Kinder-
garten und Volksschule; vgl. Ziffer 1.2). Mithin bewegt man sich im Bereich der Kreisschul-
modelle nach Schulgesetz. Deshalb bedarf der Vertrag aber der Mitwirkung der Stimmbe-
rechtigten (§ 55 Schulgesetz). Gemäss Botschaft des Grossen Rates35, bedeutet dies mini-
mal Beschluss durch Einwohnerrat und fakultatives Referendum.   

Mithin muss bei der angestrebten Vertragslösung parallel zu den Arbeiten und Verfahren zur 
Auflösung des KSBR der Vertrag zwischen der Stadt Aarau und der Gemeinde Buchs erar-
beitet und den Einwohnerräten vorgelegt werden. Der Vertrag bzw. die zugehörigen Einwoh-
nerratsbeschlüsse müssen mit dem Vorbehalt versehen sein, dass diese nur dann in Kraft 
treten, wenn die Auflösung des KSBR beschlossen wird. 

                                                      
 
29

 Berichtsentwurf 2 der Fachgruppe 1, Ziff. 2.1, S. 3 (noch nicht im Extranet) 
30

 METRON RAUMENTWICKLUNG AG, Stand Schulraumplanung /bauliche Umsetzung für den Schulbe-
trieb ab August 2014, Zwischenbericht Schulraumplanung Volksschule Aarau, vom 7. September 
2012. 
31

 METRON Bericht (Fn. 30), S. 11 f. 
32

 Berichtsentwurf 2 der Fachgruppe 1, Ziff. 2.5, S. 8 (noch nicht im Extranet) 
33

 Berichtsentwurf 2 der Fachgruppe 1, Ziff. 2.6, S. 11 (noch nicht im Extranet) 
34

 Berichtsentwurf 2 der Fachgruppe 1, Ziff. 2.7, S. 15 (noch nicht im Extranet) 
35

 GR 99 167, S. 27. 
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2.4. Abschaffung der Schulpflege 

Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat die Führungsstruktur der Volksschule untersu-
chen lassen. Ein Expertenbericht kommt zum Schluss, dass die heutige Führungsstruktur 
suboptimal ist.36 Gestützt auf diesen Bericht beabsichtigt der Regierungsrat, die Gesetzge-
bung so zu ändern, dass ab 2018 der Gemeinderat die Führung der örtlichen Volksschule 
übernimmt und die Schulpflege in dieser Aufgabe ablöst.37 Falls diese Gesetzesänderung 
durchkommt, wird es demnach keine Schulpflegen mehr geben. Die öffentliche Anhörung zur 
Vorlage ist für den Sommer 2013 geplant. 

Hinsichtlich eines Kreisschulmodells mit einem Gemeindeverband ändert sich durch den 
Wegfall der Schulpflege sehr wenig, weil in Kreisschulverbänden bereits heute die Funktio-
nen des Vorstands des Gemeindeverbands und der Kreisschulpflege von ein und demselben 
Organ ausgeübt werden. 

Hinsichtlich des vertraglichen Kreisschulmodells bedeutet die Änderung, dass es nicht mehr 
möglich sein wird, vertraglich eine gemeinsame (Kreis-)Schulpflege einzusetzen. Hingegen 
könnten Gemeinden vertraglich eine gemeinsame beratende Kommission einsetzen.  

3. Organisation 

3.1. Kreisschulverband Aarau-Buchs 

3.1.1.  Behördenorganisation 

Die Behördenorganisation eines Gemeindeverbands ist in § 78 Gemeindegesetz vorgege-
ben. Zwingend vorgeschrieben sind ein Vorstand (Exekutive) und eine Kontrollstelle (wobei 
mir der letzteren Funktion auch einer Revisionsgesellschaft beauftragt werden kann. Weiter 
können die Satzungen eine Abgeordnetenversammlung (Parlament) vorsehen.  

Die Vorschriften des Gemeindegesetzes gelten grundsätzlich auch für Kreisschulverbände 
(§ 56 Abs. 3 Schulgesetz). Das Schulgesetz eröffnet lediglich die Variante, dass die Schul-
pflege die Aufgabe des Vorstands des Gemeindeverbands als Exekutive übernimmt oder 
dass sie neben dem Verbandsvorstand (Exekutive) besteht und rein nur die Aufgaben ge-
mäss Schulgesetzgebung wahrnimmt. 

Hinsichtlich der Frage, ob die Kreisschulpflege gleichzeitig auch die Vorstandsfunktion erfül-
len soll, bietet die Studie zur Führungsstruktur in der Aargauer Volksschule eine Hilfestel-
lung.38  Wenn man neben der Schulpflege im Kreisschulverband noch einen Vorstand 
schafft, schafft man genau dieselbe unklare Führungsstruktur, die letztlich Anlass zur Studie 
gab39 und die nun nach Absicht des Regierungsrats beseitigt werden soll (vgl. Ziffer 2.4). 
Mithin ist es vorteilhafter, die Variante einer Gesamtleitung zu wählen, bei der die Kreis-
schulpflege auch die Vorstandsfunktion übernimmt. 

                                                      
 
36

 HANSER UND PARTNER AG, Kommunale Führungsstruktur der Volksschule im Kanton Aargau, Bericht 
im Auftrag der Abteilung Volksschule, Departement für Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, 
Zürich 2011. 
37

 Medienmitteilung des Regierungsrats vom 7. Dezember 2012. 
38

 Vgl. HANSER UND PARTNER AG (Fn. 36). 
39

 Vgl. HANSER UND PARTNER AG (Fn. 36), S. 2. 
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Die Frage, ob eine Abgeordnetenversammlung geschaffen wird oder nicht, ist eine politische 
Frage, zu der sich auch die Fachgruppe 3 geäussert hat. Sie hat sich für ein Modell mit Ab-
geordnetenversammlung ausgesprochen.40 

3.1.2.  Aufbauorganisation Schule und Verwaltung 

Hinsichtlich der Aufbauorganisation von Schule und Verwaltung ist zu beachten, dass  die 
Schulgesetzgebung zwingend eine Schulleitung vorschreibt (geleitete Schulen).41 Hinsicht-
lich der Schulleitung stellt sich weiter die organisatorische Frage, ob, in welchem Umfang 
und mit welchen Zuständigkeiten neben der zentralen Schulleitung allenfalls dezentrale 
Schulhausleitungen oder Bereichsschulleitungen zu schaffen sind. 

Die Verwaltung des Kreisschulverbands besteht einerseits aus den "klassischen" Zentralen 
Diensten (Behördensekretariate, Schüleradministration, Finanzen und Rechnungswesen, 
Personalwesen und Informatik) und andererseits aus dem Facility Management für die 
Schulanlagen. Verwaltungsabläufe sind dann Effizient, wenn es bei den Dossiers bzw. Ver-
waltungsgeschäften möglichst wenig Handwechsel gibt. Es wird deshalb vorgeschlagen, die 
Schüleradministration im Sinne eines Schulsekretariats der Schulleitung zu unterstellen, im 
Übrigen aber die zentralen Dienste unter der Leitung einer Verwaltungschefin bzw. eines 
Verwaltungschefs zentral in einer Stabsstelle zusammenzufassen.  

 

Abbildung 1: Aufbauorganisation Schule und Verwaltung im Kreisschulverband 

                                                      
 
40

 Vgl. Berichtsentwurf Fachgruppe 3 vom 5. Februar 2013, S. 10. 
41

 Zur Aufgabe der Schulleitung im Detail siehe Verordnung zur geleiteten Schule, SAR 401.115. 
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Das Facility Management muss mit den Hauswartinnen und Hauswarten zwangsläufig über 
dezentrale Elemente verfügen. Ob bzw. in welcher Grösse es diesen Verwaltungsbereich im 
Kreisschulverband Aarau-Buchs gibt, hängt davon ab, ob alle Schulliegenschaften im Eigen-
tum des Kreisschulverbands stehen oder nicht.  Wenn der Kreisschulverband sich in Ge-
meindeliegenschaften einmietet, können die Hauswarte der jeweiligen Gemeindeverwaltung 
angehören. 

Die Einbindung der Schulsozialarbeit hängt vom gewählten Modell ab. Wird eine eigene 
Schulsozialarbeit für den neuen Kreisschulverband vorgesehen, so ist grundsätzlich weiter-
hin eine administrative und fachliche Unterstellung der Schulsozialarbeit unter die Gesamt-
schulleitung denkbar.42 Denkbar ist aber auch, die Schulsozialarbeit nur administrativ der 
Gesamtschulleitung zu unterstellen, fachlich aber den Schulhausleitungen. Wenn die Aufga-
be der Schulsozialarbeit einem Sozialdienst − z.B. den Sozialen Diensten der Stadt Aarau − 
übertragen wird, so erübrigt sich eine administrative und fachliche Unterstellung im Kreis-
schulverband. 

3.2. Vertragslösung 

Eine eigentliche Aufbauorganisation besteht bei einer Vertragslösung mit den rechtlichen 
und organisatorischen Formen in den Varianten b und c (vgl. Ziffer 1.2) nicht, weil keine 
neue selbstständige Institution geschaffen wird.43 Soweit gemeinsame Strukturen geschaffen 
werden, sollte man besser von solchen oder von "Zusammenarbeitsformen" als von "Behör-
denorganisation" sprechen, "Behörden" im Rechtssinn werden neben den Behörden der bei-
den Gemeinden keine geschaffen. 

Bei der Vertragslösung hat jede Gemeinde wieder ihre eigene Schulpflege − vorausgesetzt, 
der Kanton schaffe die Schulpflegen bis zum massgeblichen Zeitpunkt nicht ohnehin ab (vgl. 
Ziffer 2.4). 

4. Personal 

4.1. Kreisschulverband Aarau-Buchs 

4.1.1.  Personalrecht, Personalreglement 

Bei der Schaffung des (neuen) Kreisschulverbands Aarau-Buchs gilt es, ein möglichst ein-
heitliches Personalrecht zu schaffen. Dies kann erreicht werden, indem 

- alle Lehrkräfte, d.h. auch die vom Kreisschulverband zusätzlich angestellten (§ 44 GAL) 
sowie die Musikschullehrkräfte dem GAL unterstellt werden; 

- alle anderen Angestellten des Kreisschulverbands ein einheitliches Personalreglement 
erhalten. 

Je nach Entstehung des neuen Kreisschulverbands bieten sich hinsichtlich des einheitlichen 
Personalreglements folgende Möglichkeiten an: 

- Überführung des KSBR in den Kreisschulverband Aarau-Buchs (vgl. Ziffer 2.2.1): Das 
bestehende Personalreglement des KSBR wird übernommen. 

                                                      
 
42

 So wie im heutigen Modell des KSBR, vgl. Konzept Schulsozialarbeit an der Kreisschule Buchs-
Rohr vom Mai 2005. 
43

 Vgl. auch vorne Ziffer 2.3 sowie Berichtsentwurf 2 der Fachgruppe 1 (noch nicht im Extranet). 
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- Schaffung des Kreisschulverbands nach Auflösung des KSBR (vgl. Ziffer 2.2.2): Hier 
besteht weitgehend Freiheit, wie das neue Personalrecht ausgestaltet wird: neues Per-
sonalreglement, Übernahme Personalreglement KSBR, Übernahme des Personalrechts 
einer der beiden Verbandsgemeinden. Die sachgerechteste Variante ist dabei die Über-
nahme des Personalrechts der Stadt Aarau (Unterstellung unter das Personalrecht der 
Stadt Aarau direkt in den Satzungen). Einerseits wird der grössere Teil des Personals 
des neuen Kreisschulverbands wohl faktisch aus dem öffentlichen Dienst der Stadt Aarau 
stammen. Andererseits schafft man so günstige Voraussetzungen für künftige Stellen-
wechsel zwischen dem Kreisschulverband und der Stadt Aarau. 

4.1.2.  Anstellungsbehörde 

Anstellungsbehörde im Kreisschulverband ist die Kreisschulpflege, welche auch die Vor-
standsfunktion ausübt. Diese kann für die Anstellung von bestimmten Funktionen die Zu-
ständigkeit an die Schulleitung delegieren. 

4.1.3.  Gehaltsystem 

Das Gehaltssystem ist Teil des Personalrechts und muss mit diesem übereinstimmen. Es 
wird auf Ziffer 4.1.1 verwiesen. 

4.1.4.  Pensionskasse 

Je nach Entstehung des neuen Kreisschulverbands bieten sich hinsichtlich der Pensionskas-
se unterschiedliche Möglichkeiten an: 

- Überführung des KSBR in den Kreisschulverband Aarau-Buchs (vgl. Ziffer 2.2.1): Die 
bestehende Pensionskassenlösung des KSBR wird übernommen. Dies würde vorau-
sichtlich nicht zu einer Teilliquidation der Pensionskasse der Stadt Aarau führen (Schul-
sekretariat, etc.). 

- Schaffung des Kreisschulverbands nach Auflösung des KSBR (vgl. Ziffer 2.2.2): Hier 
besteht weitgehend Freiheit hinsichtlich der Pensionskassenlösung. Die sachgerechteste 
Variante ist dabei der Anschluss an die Pensionskassenlösung der Stadt Aarau (Unter-
stellung unter das Personalrecht der Stadt Aarau direkt in den Satzungen). Einerseits 
wird der grössere Teil des Personals des neuen Kreisschulverbands wohl faktisch aus 
dem öffentlichen Dienst der Stadt Aarau stammen. Andererseits schafft man so günstige 
Voraussetzungen für künftige Stellenwechsel zwischen dem Kreisschulverband und der 
Stadt Aarau. 

4.1.5.  Vorgehen bei Personalübernahme 

Je nach Entstehung des neuen Kreisschulverbands muss die Frage der Personalübernahme 
anders beurteilt werden: 

- Überführung des KSBR in den Kreisschulverband Aarau-Buchs (vgl. Ziffer 2.2.1): Es geht 
um die Übernahme von Personal der Aarauer Schulen und der Aarauer Stadtverwaltung. 
Nach dem heute für den KSBR geltenden und ohne Änderung für den umgewandelten 
Kreisschulverband geltenden Personalrecht müssen alle Stellen ausgeschrieben werden 
(Art. 4 Abs. 2 Personalreglement KSBR). Dies bedeutet, dass einerseits das heutige Per-
sonal (Lehrkräfte und Angestellte) des KSBR die Stelle behält und andererseits für die 
durch die Erweiterung des Tätigkeitsfeldes notwendigen zusätzlichen Stellen auszu-
schreiben sind (Art. 4 Abs. Personalreglement KSBR). Dieses Vorgehen benachteiligt 
das Personal der Stadt Aarau, das bisher für die Schule tätig war und weiterhin für die 
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Schule tätig sein möchte gegenüber dem Personal des KSBR erheblich. Es stellt sich 
sogar die Frage, ob nicht der Gleichbehandlungsgrundsatz der Verfassung verletzt wird. 
Bei der Satzungsänderung des KSBR muss deshalb eine Regelung zur Personalüber-
nahme aus der Stadtverwaltung Aarau geschaffen werden. Diese kann einmal festhalten, 
dass vorbehältlich Klassenschliessungen und Klassenzusammenlegungen alle Lehrkräfte 
ihre Anstellung im heutigen Schulhaus oder zumindest in der Schule behalten. Eine ähn-
liche Lösung gilt es auch für das Administrativpersonal der Stadt Aarau zu finden. 

- Schaffung des Kreisschulverbands nach Auflösung des KSBR (vgl. Ziffer 2.2.2): Hier 
besteht weitgehend Freiheit hinsichtlich einer Personalübernahme. Es sollte angestrebt 
werden, mit den Volksbeschlüssen zur Auflösung des KSBR und Schaffung des neuen 
Kreisschulverbands eine Personalübernahme sowohl von der Stadt Aarau wie vom 
KSBR zu verankern. 

4.1.6.  Besitzstandswahrung bei Personalübernahme 

Wenn Personal von der Stadt Aarau in den Kreisschulverband übernommen wird, sollte eine 
zeitlich beschränkte Besitzstandswahrung bezüglich Lohn (z.B. auf zwei Jahre) garantiert 
werden. Ein Besitzstand bezüglich Funktion sollte nicht garantiert werden, da sonst eine 
neue sinnvolle Organisationsstruktur nicht realisiert werden könnte. Bei Auflösung des KSBR 
und Schaffung eines neuen Gemeindeverbands sollte dies auch für das bisherige Personal 
des KSBR gelten. 

Bezüglich Eintritt (und den entsprechenden Dienstjahren) müsste der Eintritt in die frühere 
Organisation angerechnet werden. 

4.2. Vertragslösung 

4.2.1.  Grundsätzliches 

Im Vordergrundgrund steht eine befristete Übernahme des Personals des aufgelösten KSBR 
durch die beiden Gemeinden.  

Die Anstellungsverhältnisse und die berufliche Vorsorge richten sich nach dem Recht der 
jeweiligen Gemeinde.  

4.2.2.  Besitzstandswahrung bei Personalübernahme 

Für das Personal, das von der Stadt Aarau und von der Gemeinde Buchs übernommen wird, 
sollte eine zeitlich beschränkte Besitzstandswahrung bezüglich Lohn (z.B. auf zwei Jahre) 
garantiert werden. Ein Besitzstand bezüglich Funktion sollte nicht garantiert werden. 

Bezüglich Eintritt (und den entsprechenden Dienstjahren) müsste der Eintritt in die frühere 
Organisation angerechnet werden. 

5. Schul- und Verwaltungsräume 

5.1. Kreisschulverband Aarau-Buchs 

5.1.1.  Konzeption (Eigentum, Nutzung)  

Je nach Entstehung des neuen Kreisschulverbands bieten sich unterschiedliche Möglichkei-
ten an: 
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- Überführung des KSBR in den Kreisschulverband Aarau Buchs (vgl. Ziffer 2.2.1): Die 
bisherigen Schulhäuser und Schulanlagen des KSBR, welche sich in dessen Eigentum 
befinden, bleiben im Eigentum des KSBR. Hinsichtlich der sich heute im Verwaltungs-
vermögen der Stadt Aarau befindlichen Schulliegenschaften gibt es zwei Möglichkeiten: 
Entweder gehen diese ins Eigentum des erweiterten Kreisschulverbands über oder sie 
verbleiben im Eigentum der Stadt Aarau und es wird in den Satzungen und in einem zu-
sätzlichen Vertrag die Nutzung durch den Kreisschulverband geregelt. In letzteren Fall 
drängt sich auf, alle Liegenschaften der KSBR ins Eigentum der Gemeinden zurückzu-
führen. 

- Schaffung des Kreisschulverbands nach Auflösung des KSBR (vgl. Ziffer 2.2.2): Hier 
gehen die Schulliegenschaften des KSBR mit dessen Auflösung zurück ins Eigentum der 
Gemeinden Aarau und Buchs. Mithin gibt es zwei Lösungsvarianten: Entweder alle Lie-
genschaften werden mit der Neugründung an den Kreisschulverband übertragen oder die 
Liegenschaften verbleiben im Verwaltungsvermögen der Gemeinden und es wird in den 
Satzungen und in einem zusätzlichen Vertrag die Nutzung durch den Kreisschulverband 
geregelt. Für Mietliegenschaften ist eine Vertragsübertragung (durch Vertragsänderung 
oder durch Vertragsauflösung und neuen Mietvertrag als Nachmieter) auf den jeweils 
neuen Schulträger zu erwirken. 

Schnittstelle: Das Modell muss von der Fachgruppe 2 vorgegeben werden. 

5.1.2.  Rechtliches Vorgehen 

Soweit der Übergang von Schulliegenschaften in den Satzungen des KSBR bzw. des neuen 
Kreisschulverbands oder im Auflösungsbeschluss betreffend KSBR hinreichend klar (d.h. 
eindeutig mit Parzellennummern) geregelt wird, genügt dieser Beschluss beglaubigt durch 
die beiden Gemeindekanzleien als Beleg für die Änderung im Grundbuch (Art. 64 Abs. 1 Bst. 
f und g GBV44). Andernfalls ist für eine Rechtsübertragung eine öffentliche Urkunde erstellt 
durch eine Urkundperson notwendig. Die Fachgruppe geht davon aus, dass allfällige Eigen-
tumsübertragungen mittels eines Anhangs im Vertrag erfolgen. 

Anders verhält es sich, wenn die bestehenden Baurechte zu Gunsten des KSBR infolge Un-
tergangs des KSBR bloss gelöscht werden sollen. In diesem Fall genügt eine einfach-
schriftliche Löschungsbewilligung des KSBR in Liquidation. Soweit die Schulbauten samt der 
Baurechte an die Gemeinden als Grundeigentümerinnen zurückfallen und der KSBR gleich-
zeitig aufgelöst wird, kann allenfalls eine Löschung durch den KSBR verzichtet werden. Mit 
dem Untergang des Baurechtberechtigten kann die Gemeinde ohnehin die Löschung des 
Baurechts verlangen, soweit sie dies für sinnvoll hält. 

Besondere Probleme stellen die beiden Schulräume, die nicht auf Grundeigentum der beiden 
Gemeinden liegen: 

- Grundstück der Reformierten Kirchgemeinde Buchs-Rohr45: In diesem Fall greift die Re-
gelung von § 44 Abs. 2 KSBR-Satzungen nicht bzw. ist ungenau, weil die Schulanlage ja 
nicht an eine der beiden Gemeinden sondern nur an die Grundeigentümerin zurückfallen 
könnte. Bezüglich des Baurechts auf der betreffenden Parzelle muss eine besondere, 
explizite Regelung in einer öffentlichen Urkunde getroffen werden. Angesichts der Tatsa-
che, dass der Kindergarten in einem eigenen Gebäude untergebracht ist, sollte hier ein 
selbstständiges (als Grundstück eingetragenes) Baurecht zu Gunsten der Gemeinde 
Buchs begründet werden. 

                                                      
 
44

 Grundbuchverordnung, SR 211.232.1. 
45

 Liegenschaft Buchs (AG) / 570, CH 81528 82372 26. 
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- Grundstück der Migros-Pensionskasse46: Hier ist die Situation noch problematischer, weil 
lediglich ein Benützungsrecht besteht. Es müsste bei einer allfälligen Rückübertragung 
des Rechts an die Gemeinde Buchs geprüft werden, ob die ohnehin notwendige Grund-
buchmutation im Einvernehmen mit der Grundeigentümerin nicht dazu genutzt werden 
könnte, ein Baurecht zu begründen und dieses eintragen zu lassen. 

Für Mietliegenschaften ist eine Vertragsübertragung (durch Vertragsänderung oder durch 
Vertragsauflösung und neuen Mietvertrag als Nachmieter) auf den jeweils neuen Schulträger 
zu erwirken. 

5.2. Vertragslösung 

5.2.1.  Konzeption (Eigentum, Nutzung)  

Bei einer Vertragslösung fallen alle Schulanlagen, die im Eigentum der KSBR stehen,  in das 
Eigentum der betreffenden Gemeinden zurück. 

5.2.2.  Rechtliches Vorgehen 

In rechtlicher Hinsicht kann grundsätzlich auf Ziffer 5.1.2 verwiesen werden. Wo die Schul-
bauten samt der Baurechte an die Gemeinden als Grundeigentümerinnen zurückfallen, kann 
entweder das Baurecht des KSBR gestützt auf eine Löschungsbewilligung gelöscht werden 
oder es kann auch einfach der Untergang des Baurechts infolge Auflösung des KSBR abge-
wartet werden. Aktivitäten sind nur hinsichtlich der beiden Schulanlagen auf Grundstücken 
von Dritten und hinsichtlich der Mietverträge notwendig. 

6. Meilensteinplanung Phase III 

6.1. Vorbemerkung: Auswirkungen der Phase II 

Nachfolgend wird in den Ziffern 6.2 und 6.3 die Meilensteinplanung für die Phase III (Vorbe-
reitung Aufbau neue Schulorganisation und Überführung) vorgenommen. Die Meilenstein-
planung der Phase III schliesst an die Meilensteinplanung der Phase II (Abbildung 2) an, 
welche vor der Kick-off-Veranstaltung von der PuMaConsult GmbH zusammen mit dem Pro-
jektausschuss erstellt wurde. 

Die Meilensteinplanung der Phase III geht davon aus, dass die Einwohnerräte der beiden 
Gemeinden je gleich lautende Anträge ihrer Exekutiven, welche den Grundsatzentscheid 
zum weiteren Vorgehen, die Wahl der Variante der Schulzusammenarbeit und allenfalls ei-
nen Ausgabenbeschluss (Projektkredit) für die Phase III enthalten, im Oktober 2013 be-
schliessen. 

Die Grundsatzentscheide der Einwohnerräte unterliegen in beiden Gemeinden dem fakultati-
ven Referendum (gleich lautende § 5 Abs. 1 in beiden Gemeindeordnungen). Mithin muss 
vor dem Start der Phase III der Ablauf der 30-tägigen Referendumsfrist abgewartet werden. 
Start der Phase III kann somit frühestens der 1. Dezember 2013 sein. Insbesondere dürfen 
frühestens ab diesem Zeitpunkt Dienstleistungen von Dritten entgegengenommen oder Sit-
zungsgelder ausgerichtet werden, die dem Projektkredit entnommen werden. Verwaltungsin-
terne Arbeiten in den Verwaltungen der Stadt Aarau, der Gemeinde Buchs und des KSBR 
können selbstverständlich bereits unmittelbar nach dem Fällen der Grundsatzentscheide in 
Angriff genommen werden. 
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Abbildung 2: Meilensteinplanung der Phase II 

Würde in einer der Gemeinden das Referendum ergriffen, so würde die Gemeindeabstim-
mung am 9. Februar 201447 stattfinden. 

Die nachfolgende Masterplanung der Phase III geht zudem davon aus, dass angesichts der 
Grundsatzbeschlüsse beider Einwohnerräte die Konsultationen bei den Vorlagen zum Be-
schluss der Umsetzung eher kurz gehalten werden können, da politisch die Sache bis und 
mit Stufe Einwohnerrat ja entschieden ist. 

6.2. Vorbemerkung zur Phase III 

Wie die Planung in den nachfolgenden Ziffern 6.3 und 6.4 aufzeigt, ist eine Inkraftsetzung 
einer neuen Schullösung auf den 1. August 2015 unrealistisch. Die Fachgruppe 4 empfiehlt 
deshalb der Projektleitung, eine Verlängerung um ein Jahr, d.h. bis zum 1. August 2016 vor-
zuschlagen. 
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 Erstmöglicher Blanko-Abstimmungstermin, siehe die Übersicht der Bundeskanzlei im Internet unter 
http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html. 

http://www.admin.ch/ch/d/pore/va/vab_1_3_3_1.html.
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6.3. Kreisschulverband Aarau-Buchs 

6.3.1.  Variante ohne Auflösung KSBR 

bis Feb. 2014 Erarbeitung der Satzungsrevision (inkl. Übergangsbestimmungen) und der 
Beschlussesentwürfe durch die Kreisschulpflege 

bis Apr. 2014 Mitwirkung bei den beiden Gemeinden 

Mai 2014 Behandlung und Beschluss im Kreisschulrat 

Juni 2014 Überweisung an die Gemeindeexekutiven zur Vorbereitung der Volksab-
stimmungen 

bis Aug. 2014 Erarbeitung der Einwohnerratsvorlage (Aarau: Inkl. GO-Änderungen) 

Aug. 2014 Verabschiedung der Einwohnerratsvorlage durch Exekutiven 

Sep./Okt. 2014 Einwohnerratssitzung, Verabschiedung der Vorlage z.Hd. Volksabstimmung 

Nov. 201448 Volksabstimmungen in Aarau und Buchs 

Dez. 2014 Vorsorgliche Kündigungen Personal 

Jan./Feb. 2015 Genehmigung durch zuständige kant. Behörden 

Jan.-Mrz. 2015 Anpassungen Verträge; andere rechtliche Bereinigungen 

Jan.-Jul. 2015 Umsetzungsarbeiten (durch bisherige Behörden) 

Jun. 2015 Wahl Kreisschulrat (sofern ganz od. teilweise Volkswahl) 

01.08.2015 Neue Schulorganisation in Funktion 

 

Die Abwicklung der gesamten anfallenden Arbeiten zur Auflösung des KSBR einerseits und 
des Aufbaus des neuen Kreisschulverbands Aarau-Buchs andererseits in der grau hinterleg-
ten Phase muss als mehr als zeitkritisch betrachtet werden. Bei dieser Vorgehensvariante 
scheint eine Umsetzung per 1. August 2015 eher fraglich.  

6.3.2.  Variante mit Auflösung KSBR 

Der Masterplan geht davon aus, dass die Vorlagen betreffend die Auflösung des KSBR und 
die Vorlagen betreffend Neuschaffung eines Kreisschulverbands parallel erarbeitet und 
durch den Instanzenzug gesandt werden können. 

bis Mrz. 2014 Erarbeitung der Beschlüsse zur Auflösung des KSBR und zur Neugründung 
eines Kreisschulverbands sowie der Satzungen des Kreisschulverbands 

Apr./Mai 2014 Mitwirkung in den Gemeinden und beim KSBR 

Jun. 2014 Behandlung und Verabschiedung in den Exekutiven z.Hd. der Einwohnerrä-
te 

Aug. 2014 Einwohnerratssitzung, Verabschiedung der Vorlagen z.Hd. Volksabstim-
mung 
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Nov. 201449 Volksabstimmungen in Aarau und Buchs 

Dez. 2014 Vorsorgliche Kündigungen Personal 

Jan./Feb. 2015 Genehmigung durch zuständige kant. Behörden 

Jan.-Mrz. 2015 Anpassungen Verträge; andere rechtliche Bereinigungen 

Jan.-Jul. 2015 Umsetzungsarbeiten (durch bisherige Behörden) 

Jun. 2015 Wahl Kreisschulrat (sofern ganz od. teilweise Volkswahl) 

01.08.2015 Neue Schulorganisation in Funktion 

 

Die Abwicklung der gesamten anfallenden Arbeiten zur Auflösung des KSBR einerseits und 
des Aufbaus des neuen Kreisschulverbands Aarau-Buchs andererseits in der grau hinterleg-
ten Phase muss als mehr als zeitkritisch betrachtet werden. Bei dieser Vorgehensvariante 
scheint eine Umsetzung per 1. August 2015 eher fraglich.  

6.4. Vertragslösung 

bis Mrz. 2014 Erarbeitung der Beschlüsse zur Auflösung des KSBR und Vetrag samt Be-
schlüssen i.S. Zusammenarbeit 

Apr./Mai 2014 Mitwirkung in den Gemeinden und beim KSBR 

Jun. 2014 Behandlung und Verabschiedung in den Exekutiven z.Hd. der Einwohnerrä-
te 

Aug. 2014 Einwohnerratssitzung, Verabschiedung der Vorlage betreffend Auflösung 
KSBR z.Hd. Volksabstimmung 

Verabschiedung des neuen Zusammenarbeitsvertrags. 

Sep. 2014 Abwarten Referendumsfrist i.S. Zusammenarbeitsvertrag 

Nov. 201450 Volksabstimmungen in Aarau und Buchs 

Dez. 2014 Vorsorgliche Kündigungen Personal 

Jan./Feb. 2015 Genehmigung durch zuständige kant. Behörden 

Jan.-Mrz. 2015 Anpassungen Verträge; andere rechtliche Bereinigungen 

Jan.-Jul. 2015 Umsetzungsarbeiten 

Jun. 2015 Wahlen der Schulpflegen in den Gemeinden. 

01.08.2015 Neue Schulorganisation in Funktion 

 

Die Abwicklung der gesamten anfallenden Arbeiten zur Auflösung des KSBR einerseits und 
des Aufbaus des neuen Kreisschulverbands Aarau-Buchs andererseits in der grau hinterleg-
ten Phase muss als mehr als zeitkritisch betrachtet werden. Bei dieser Vorgehensvariante 
scheint eine Umsetzung per 1. August 2015 eher fraglich.  
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7. Fazit 

Eine Umsetzung aller geprüften Varianten ist möglich; der Zeitbedarf ist bei allen Varianten 
ungefähr gleich. Eine Umsetzung auf den 01.08.2015 ist allerdings unrealistisch. 

 

 


